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TAGESORDNUNG                           BEIRAT

1.  Begrüßung und Eröffnung 

2. Aktuelle Exportthemen (BvZert - Bericht und Information)

a. Export Lebendtiere – Aktuelle Entwicklungen

b. Export Produkte – Aktuelle Entwicklungen

c. (Zuständigkeiten bei der) Ausstellung Amtlicher Bescheinigungen

3. Stand des Projekts „VIS-Infoplattform LM-Exporte in 3-Länder“

4. BAVG Kurzbericht: Kontrollen in Betrieben mit Ausfuhrberechtigung 
2022, Schwerpunkte 2023

5. Allgemeiner Gedankenaustausch – Prioritäten  

214. BvZert-Beiratssitzung
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Aktuelle Entwicklungen in 3-Land-

Exportdestinationen

14. BvZert-Beiratssitzung, 31. März 2023

2.b. Export von Produkten tierischer Herkunft
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CHINA (1) – Schweinefleisch & Petfood

Kommunikation mit GACC generell sehr schwierig und abhängig vom Sektor, 
Bemühungen auf allen Ebenen um Angelegenheiten voranzutreiben

• (Mehrfach wiederholte) URGENZEN  ➔ warten auf Antwort

− Erweiterung der Produktkategorien (Köpfe, Füße, Innereien, .. -> „neues 
Schweinefleischprotokoll“ 2021 (CHINA Protokoll II)

− Neu-Zulassung SchwFl-Betriebe: 2 Anträge mit geforderten Zusatzinfos an 
GACC übermittelt (‚Prelisting‘) ➔ Antrag über CIFER-System

− Aufhebung der temporären Sperre eines Betriebes nach GACC-Audit 
‚wegen Covid‘ (Aug. 2021)  -> trotz vieler Urgenzen und Aufhebung der 
Vorgaben zur COVID-Prävention bisher ergebnislos

− Petfood: Neu-Zulassung für 1 Betrieb eingereicht

414. BvZert-Beiratssitzung
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Milchsektor

− „neues“ Milchprotokoll ( inkl. Schaf & Ziege ) zur Stellungnahme erhalten, 
Begutachtung, Übersetzung und Rückübermittlung an China erfolgt …

–> bisher keine AW aus China…

LM-Betriebe

Registrierungspflicht für ALLE Lebensmittelproduzenten ab 1.1.2022

− Info auf KVG-Homepage wird laufend aktualisiert
− registrierte Betriebe (dairy, meat and fish) im CIFER-System nicht 

nochmals zu registrieren
• 5 Jahre valid
• 6 Monate VOR Ablauf der Frist muss im CIFER um Verlängerung 

angesucht werden 
− Änderungsantrag nur über CIFER-System (Name, Produkt, etc)
− Ausweitung auf 14 Lebensmittelkategorien
− Laufend Schulungen für Betriebe
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CHINA (2)

14. BvZert-Beiratssitzung
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JAPAN

Fleischsektor

• Rindfleisch: Überarbeitung der AHR und des EVP „Beef“ > 30 Monate inkl. 
gemischte Fleischerzeugnisse (Rd./Schw.):

− Vorort – Audit vom 14.-18.11.2022 in 3-4 Betrieben

− Sehr zur Zufriedenheit der japanischen Behörde verlaufen; kein 
Auditbericht, da keine Mängel festgestellt wurden

614. BvZert-Beiratssitzung
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KOREA 
Schweinefleischexport

• Anerkennung der EU-Regionalisierungsmaßnahmen bei ASP (und HPAI) 
Ausbruch auf EU-Ebene mit Korea; Verhandlungen abgeschlossen; zur Zeit 
Implementierung der Maßnahmen in Protokoll und Anpassung der  
Zertifikate 

• Offenes Audit‚ sobald es Covid-Situation zulässt‘ - nach den Beanstandungen 
bei Schweinefleischexporten aus den Jahren 2020/21

Rindfleischexport

• Initiative von EU-Seite zur Unterstützung der MS bei Marktöffnung 
(Vereinbarung mit Korea über forcierte Bearbeitung der Anträge) -> 

• Bis dato noch in Bewertung durch koreanische Behörde

714. BvZert-Beiratssitzung
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HONGKONG

• neue Betriebe wurden gemeldet, Zustimmung von der dortigen Behörde CFS 
erhalten

• es wird abgeklärt ab wann die neu gemeldeten Betriebe exportieren können

• Neue „Zulassungsbedingungen“ (Listung) ab 01.07.23 (EU konform?)

VIETNAM

• seit 2021 Möglichkeit 2x jährlich Prelisting für Milch- und Fleischbetriebe 
durchzuführen

14. BvZert-Beiratssitzung
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PHILIPPINEN
• Geplantes Audit (2020) für Verlängerung, Neu- und Systemzulassung 

wegen Covid-Epidemie nach wie vor offen!

INDONESIEN
• Export von Milcherzeugnissen (1 Betrieb – Audit 2018), Health Protocol 

finalisiert, wurde vom indonesischen Generaldirektor unterfertigt; am 
Weg zur Gegenzeichnung nach Österreich

• alle bereits zugelassenen EU-Mitgliedsländer können Betriebe prelisten!

914. BvZert-Beiratssitzung
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INDIEN
• NEUER MARKT: EU- Study Visit für Milch- und Milchprodukte am 20. und 

21.04.2023 

Mitwirkung: BMSGPK, AGES und ein Betrieb

• Verpflichtende Verwendung von Zertifikaten für Milch/Fleisch/Fisch und –

Erzeugnisse ab ??? (bis auf Weiteres ausgesetzt…)

• Verpflichtende Registrierung von Milch-/Fleisch-/Fischbetrieben ab 01.02.2023 > 

Markteröffnung > AT 5 Betriebe

Keine Verschiebung der Fristen wie von EK bei FSSAI ersucht/angefragt

• Viele Unklarheiten da Rechtsbestimmungen für EU neu und nicht harmonisiert, 

werden zZ aktiv verglichen um Transparenz zu schaffen damit keine Probleme bei 

Zertifizierung

• 1 nationale Anlauf-/Kontaktstelle (pro MS) zur Klärung /Schlichtung bei allfälligen 

Zwischenfällen und/oder Rückfragen im Zusammenhang mit der 

Lebensmittelsicherheit bei Importen (von Indien erwünscht)> BvZert

14. BvZert-Beiratssitzung 10
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THAILAND
• Ansuchen für Systemzulassung (Schweinefleisch und Produkte) zur 

Aufrechterhaltung der Exportmöglichkeit ➔ warten auf Antwort (dzt. an 3. 
Stelle ) -> Bewertung mit Audit 

• Bilaterale SPS Verhandlungen EU-Thailand im Laufen>Audits (Schwein und 
Rind)>schwierig, Verzögerungen

SAUDI-ARABIEN 
• Zulassungsprozedere für LM-Exporte : Einzelbetriebszulassung 

(kostenpflichtig!) oder Systemzulassung notwendig; Systemfragebogen 
wurde von SFDA bewertet 

• Health and Technical Requirements for the Import of Milk and its products 
und Zertifikatsvorschlag – Verweise auf die Rechtsnormen von Saudi Arabien
- Abklärung auf EU Ebene!

• bereits exportierende Betriebe können weiterhin uneingeschränkt 
exportieren – Bestätigung von Seiten der EK und SFDA

1114. BvZert-Beiratssitzung
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RUSSLAND / EAWU

• Aktuelle Situation u. weitere Entwicklung unklar – Möglichkeit von Exporten 
vor dem Hintergrund der Sanktionen unsicher -> Info-Webseite der WKO !

• Klärung offener SPS-Fragen mit RUSSLAND noch immer auf Behördenebene 
ausgesetzt; EU-Kommission hat als Teil d. Sanktionen jeglichen Kontakt mit 
RUS-Behörden eingestellt und empfiehlt dies i.S. der EU-Solidarität auch 
dringend allen MS.

• Exporte nach Russland und in den Eurasischen Wirtschaftsraum (Belarus, 
Kasachstan) finden statt !

1214. BvZert-Beiratssitzung
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U S A
• Remote-Audit (online) 2021 erfolgreich durchgeführt
• aktuell 3  Betriebe zugelassen für den Export von Schweinefleischerzeugnissen
• Sehr strikte umfassende Anforderungen mit Fokus auf amtliches 

Kontrollsystem zur Gewährleistung der Äquivalenz mit US/FSIS  Bestimmungen
• Spezifische von EU Recht abweichende/zusätzliche Anforderungen 

(mikrobiol.!)
• (nahezu) KEINE Flexibilität > strikte Verfahren und Kontrollanforderungen
• (nahezu) 100% schriftliche Dokumentation auf allen Ebenen
• Jahresbericht > Bestätigung der Äquivalenz des Kontrollsystems erforderlich!

• 3 neue (Antragsteller)für US-Zulassung > Erweiterung der Äquivalenz des 
Kontrollsystems auf „raw porc“ > umfangreiche Vorbereitungen einschl. 
Einsendung und Untersuchung geforderter Mikrobiologischer Proben (AGES)
− Vorbereitungszeit/Aufwand!
− Aufbau eines gesonderten Kontrollsystem um FSIS Bedingungen zu erfüllen
− Dokumentation 

1314. BvZert-Beiratssitzung
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• Online – Audit 2022 erfolgreich durchgeführt
• Systemaudit der zuständige/n Behörde/n + 3 Betriebe 

− Rinderschlachthof, Schweineschlachthof, Verarbeitungsbetrieb
− keine virtuelle Betriebsbegehung/Verfahrens- und Dokumentenaudit

• Stellungnahme* zum Entwurf des Berichts übermittelt
• Funktionieren des Überwachungssystems wurde seitens CFIA  bestätigt  

ABER
• (*Gem. Aktionsplan) zu behebende MÄNGEL/FINDINGS:

− Einhaltung der EU Bestimmungen!
− Spezifische Anforderungen/Kontroll- u. Präventionsprogramme:
➢ E.Coli Überwachung (E. coli O157:H7) > Rindfleisch
➢Wasserrententionskontrollprogramm – Konzept/Ansatz wird auf KVG 

veröffentlicht
➢ Präventives Kontrollprogramm für LM-Allergene (Pinien) ua.!

• 2 neue Betriebe> „neues“ Listungsverfahren

14

KANADA

14. BvZert-Beiratssitzung
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IN-KRAFT-TRETEN von BESTIMMUNGEN u. FRISTEN für die 
AUSFUHR/EXPORT von LEBENSMITTELN nach GB per 01.01.2021:

▪ *schrittweise in mehreren Stufen (zuletzt geändert am 28.04.2022!)

1. seit 01. Jänner 2021: „Hochrisiko-Waren“, EHC (+UNN), VA und 
Dokumentenkontrolle

2. Seit 01. Jänner* 2022: VORANMELDUNG für ALLE Waren und Erzeugnisse 
tierischer Herkunft sowie Tierische Nebenprodukte (TNP)

3. ab voraussichtlich Ende 2023 ?:

➢ „Neues“ Aus-/Einfuhrmodell: „Target Operating model (Herbst 2022?) einschl.  
„Single Trade Window“ (= ein Behördenportal für Handelstreibende), zZ öffentl. 
Konsultation, für EU u. alle anderen Länder

➢ EINFUHR für ALLE Sendungen: nur an veterinärbehördlich zugelassener 
Grenzkontrollstelle (border control post, BCP) ???

➢ EHC, VA + Dokumentenkontrolle + physische Kontrolle für alle Sendungen 
TIERISCHER NEBENPRODUKTE und ERZEUGNISSE tierischer Herkunft sowie aller 
Hochrisiko-Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs ???
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VEREINIGTES KÖNIGREICH (VK)

14. BvZert-Beiratssitzung
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➢ BIS ENDE 2023 (?):

▪ oa. Bestimmungen bleiben erhalten (Abfertigung u. Zertifikate nur für 
Hochrisikowaren, TRACES Registrierung und IPAFFS Voranmeldung), wo 
notwendig elektronisch signierte Zertifikate via TRACES oder als pdf an 
Handelspartner (zur Sicherheit immer in gescannter Form!) 

▪ KEINE weiteren SPS Bestimmungen und 

▪ KEINE weiteren Gesundheitsbescheinigungen und somit 

▪ KEINE veterinärbehördliche Abfertigung für den Export in das VK (mit der 
Ausnahme von Hochrisikowaren)

▪ (seit  1. April 2022) verpflichtende Registrierung
aller Betriebe in TRACES NT 

▪ Doch KEIN GGED ab 20.06.22 !

>> KVG Infos auf VK - Großbritannien - KVG (bmg.gv.at)
werden laufend aktualisiert!

16

VK - ZUSAMMENFASSUNG - NEUERUNGEN - HINWEISE –

LINKS   (Stand 23.05.2022)

14. BvZert-Beiratssitzung
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➢ BIS ENDE 2023 (?):

▪ oa. Bestimmungen bleiben erhalten (Abfertigung u. Zertifikate nur für 
Hochrisikowaren, TRACES Registrierung und IPAFFS Voranmeldung), wo 
notwendig elektronisch signierte Zertifikate via TRACES oder als pdf an 
Handelspartner (zur Sicherheit immer in gescannter Form!) 

▪ KEINE weiteren SPS Bestimmungen und 

▪ KEINE weiteren Gesundheitsbescheinigungen und somit 

▪ KEINE veterinärbehördliche Abfertigung für den Export in das VK (mit der 
Ausnahme von Hochrisikowaren)

▪ (seit  1. April 2022) verpflichtende Registrierung
aller Betriebe in TRACES NT 

▪ Doch KEIN GGED ab 20.06.22 !

>> KVG Infos auf VK - Großbritannien - KVG (bmg.gv.at)
werden laufend aktualisiert!
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VK - ZUSAMMENFASSUNG - NEUERUNGEN - HINWEISE –

LINKS   (Stand 23.05.2022)

14. BvZert-Beiratssitzung

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_export/bvzert/Europa/26022021.html
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Entwicklung 2017-2021
TOP 3 Export-Destinationen „Fleisch“ (einschl. Anteil an Gesamtmenge)

1913. BvZert-Beiratssitzung
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BAVG/BvZert - Schwerpunktaktion (SPA) „Rückverfolgbarkeit 2023“
zur Erhebung  der Herkunft von Schweinen/Schweinefleisch

im Jahr 2022
Hongkong – Japan - Philippinen
Singapur – Südkorea - Taiwan

Vietnam VR China

20

➢ alle Asienexporteure f. Fleisch

➢ Gewährleistung der Herkunftssicherung der Exportware 

➢ SPA Phasen:

• 1. Erhebung 

• 2. Evaluierung der Daten

• 3. stichprobenartige Vor-Ort Kontrollen

➢ rechtliche Grundlage für diese SPA ist die „Verordnung des Bundesministers für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Verpflichtung zur 
Weitergabe von Informationen über die Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern entlang 
der Lieferkette von Lebensmittelunternehmen, BGBl. II Nr. 566/2021.

14. BvZert-Beiratssitzung

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011761
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EXPORT DRITTLÄNDER für die (Produkt abhängig!) eine 
AUSFUHRBERECHTIGUNG gem. §51 LMSVG (AFB) benötigt wird

• Brasilien
• Chile
• Costa Rica
• Kolumbien
• Malaysien
• Panama
• Südkorea
• VR China
• Hongkong
• Indien

21

• Japan
• Kanada
• Philippinen
• Singapur
• Taiwan
• Vietnam
• Südafrika
• USA
• VAE
• (Saudi-Arabien)
• (Indonesien)

➢ Fundierte Informationseinholung (KVG/WKÖ einschl. ACs) über 3-Land Anforderungen > 
Willenserklärung

➢ AFB ist beim BAVG (via VIS-Tool) zu beantragen > Absichtserklärung!

➢ Abhängig vom 3-Land >> Allfällige Vorbereitung und Übermittlung von Unterlagen >> ERST-
Kontrolle durch BAVG >> Bestätigung nach Erfüllung der Voraussetzungen >> Meldung an 3-
LAND>> Zulassung>> Listung >> Bescheid d. BAVG

➢ AFB in neues Drittland erfordert meist Systemzulassung>> AUFWAND! (1 Betrieb…?)

➢ „Sondierung“ mittels Formular „Interessensbekundung zur Markteröffnung“
14. BvZert-Beiratssitzung



sozialministerium.at

14. BvZert-Beiratssitzung, 31. März 2023

2.c. (Zuständigkeiten bei der) Ausstellung
Amtlicher Bescheinigungen
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• Allgemeine Anforderung und generelle Voraussetzung für Exporttätigkeit: 

- VO (EG) 178/2002 (Art.12)

- „aus der Gemeinschaft ausgeführte LM … haben die entsprechenden 
Anforderungen des EU-Lebensmittelrechts zu erfüllen, sofern die 
Behörden des Einfuhrlandes nichts anderes verlangen…“

- „Soweit Bestimmungen eines zwischen der Gemeinschaft oder einem ihrer 
Mitgliedstaaten und einem Drittland geschlossenen bilateralen 
Abkommens anwendbar, sind diese bei der Ausfuhr von Lebensmitteln und 
Futtermitteln …in dieses Drittland einzuhalten“

➢Primäre Verantwortung des LMU !

23

Amtliche Bescheinigungen – Rechtliche Grundlagen

14. BvZert-Beiratssitzung
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Amtliche Bescheinigung/Zertifizierung

• VO (EG) 2017/625 (Art. 88-91) Amtliche Kontrolle (OCR)

- Art. 88 - Unterzeichnung und Ausstellung amtlicher Bescheinigungen

- Art. 89 - Garantien für die Zuverlässigkeit amtlicher Bescheinigungen 

- Art. 90 - Durchführungsbefugnisse* betreffend amtlicher 
Bescheinigungen

- Art. 91 - Amtliche Attestierungen 

• * DVO (EK) 2020/2235 betr. Muster für Veterinärbescheinigungen, 
amtliche Bescheinigungen, Veterinär-/amtliche Bescheinigungen für den 
Eingang in die Union von Sendungen bestimmter Kategorien von Tieren 
und Waren und für deren Verbringungen innerhalb der Union
- Art. 5 - Anforderungen an Bescheinigungen für Sendungen von zum 

menschlichen Verzehr bestimmten Tiere und Waren

2414. BvZert-Beiratssitzung
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Begriffsbestimmungen Gem. Art. 3 VO (EG) 2017/625 

- „amtliches Bescheinigungsverfahren“ das Verfahren, durch das die zuständigen Behörden 
die Einhaltung einer oder mehrere der Anforderungen in den Vorschriften* bestätigen

- „Bescheinigungsbefugte“
- a) alle Bediensteten der zuständigen Behörden, die von diesen Behörden zur Unterzeichnung 

amtlicher Bescheinigungen ermächtigt wurden oder
- b) alle anderen natürlichen Personen, die nach den Vorschriften gemäß Artikel 1 Absatz 2 von 

den zuständigen Behörden zur Unterzeichnung amtlicher Bescheinigungen ermächtigt 
wurden;

- „amtliche Bescheinigung“ ein Dokument in Papierform oder elektronischer Form, das vom 
Bescheinigungsbefugten unterzeichnet ist und das die Einhaltung einer oder mehrerer der 
Anforderungen in den Vorschriften* gewährleistet

- „amtliche Attestierung“ jedes Etikett, jede Markierung und jede andere Form der 
Bestätigung, das bzw. die der Unternehmer (!) unter der Aufsicht — mittels gezielter amtlicher 
Kontrollen — der zuständigen Behörde oder die zuständige Behörde selbst vergibt und das bzw. 
die die Einhaltung einer oder mehrerer der Anforderungen der vorliegenden Verordnung oder 
der Vorschriften* gewährleistet

25

* ALLE Vorschriften (im Geltungsbereich) zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts 
und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel

14. BvZert-Beiratssitzung
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Amtliche Bescheinigungen & Exportzertifizierung 
Rechtliche Grundlagen AT
LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 

• § 25a*: Aufgaben des BAVG: Ausstellung amtlicher Bescheinigungen oder 
Attestierungen für
➢Waren für die freie Handelbarkeit
➢ Ausfuhr von für Tieren Waren und Erzeugnisse in Drittländer auf der 

Grundlage von Verkehrsfähigkeitsgutachten
• § 50 Ausstellung einer amtlicher Bescheinigungen für die Ausfuhr durch den 

LH (auf Antrag des LMU!) 

- § 51 – Erteilung der Ausfuhrberechtigung (incl. Kontrolle) – bisherige Zuständigkeit 
beim BM - künftig als Aufgabe des BAVG 

- § 52  - Ausfuhr und Wiederausfuhr von Waren – wichtiger Hinweis auf 
Verantwortung des LMU –> die Konformität der Ware mit Bestimmungen des 
Drittstaates ist vom LMU zu dokumentieren und nachzuweisen

2614. BvZert-Beiratssitzung

* In Vbdg. § 6c(1) 3. GESG
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Amtliche Bescheinigungen – Zuständigkeiten (1)

2714. BvZert-Beiratssitzung
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Amtliche Bescheinigungen – Zuständigkeiten (2)

2814. BvZert-Beiratssitzung

BEISPIEL: 

ein Betrieb erzeugt und exportiert sowohl tierische als auch nicht-tierische Produkte 
➢ Zertifizierung / Abfertigung von Exportsendungen tierischer Lebensmittel und 

zusammengesetzter Lebensmittel >> die Zuständigkeit liegt beim 
Landeshauptmann und somit gilt als Ansprechpartner die zuständige Behörde im 
Bundesland.

➢ Zertifikate für Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs – die Zuständigkeit liegt 
beim BAVG, die Zertifikate sind entsprechend dort zu beantragen. 
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14. BvZert-Beiratssitzung, 31. März 2023

3. Stand des Projekts
„VIS-Infoplattform LM-Exporte in 3-Länder“
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Digitalisierung Projekt „LM-Exporte/AFB in Drittland“: 

3014. BvZert-Beiratssitzung

Projektabschluss im September 2022:

• (Antragstellung bei BAVG via VIS)

• Abbildung der Exportbetriebe (Ausfuhrberechtigungen/AFB) i. VIS

• produktiv Setzung von Hygienekontrollen/BKBs (Abbildung der 
Kontrolldaten IGH für AFB) seit Jänner 2023> dzt. noch keine 
Eingaben

• Abbildung der BAVG Kontrollen > 2 Q./2023

• Endspezifikation abgeschlossen

• Implementierung des Betriebsprofils im VIS einschl. Testphase ab 
4. Q. 2023
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Fragen ?  
Kommentare?

(zu den bisherigen Infos) 

-> nächster ToP 4.
BAVG Kurzbericht: Kontrollen in Betrieben

mit Ausfuhrberechtigung 2022, Schwerpunkte 2023
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